
Beitrag für die Mitgliedschaft bei studiosi cantandi Berlin: 

 

➢ Regulärer Mitgliedsbeitrag  

 

Der Beitrag für eine Mitgliedschaft bei studiosi cantandi Berlin beträgt 20 € im Monat 

(Beschluss JHV am 12.02.2024). Er ist entweder jährlich bis Ende Februar (voller 

Jahresbeitrag 240 €) oder halbjährlich bis Ende Januar und Ende Juli (voller 

Halbjahresbeitrag 120 €) auf das Konto  

 

IBAN: DE50 1203 0000 0001 5623 88, BIC: BYLADEM1001  

Kontoinhaber: studiosi cantandi Berlin  

 

mit der Angabe des Verwendungszwecks (z.B. "Mitgliedsbeitrag 2024“) zu überweisen. 

Die jährliche Zahlungsweise wird zur Reduzierung der Verwaltungsarbeit bevorzugt. 

 

➢ Ermäßigter Mitgliedsbeitrag  

 

Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag beträgt 7 € im Monat. Es wird entweder jährlich bis Ende 

Februar (Jahresbeitrag 84 €) oder halbjährlich bis Ende Januar und Ende Juli 

(Halbjahresbeitrag 42 €) gezahlt. Der ermäßigte Betrag wird Schüler:innen, Studierenden, 

Auszubildenden, Bürgergeld-Empfänger:innen und Empfänger:innen von Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. 

 

➢ Weitere individuelle Beiträgsermäßigungen:  

 

Für Personen mit sehr geringem Einkommen oder in finanziell schwierigen Zeiten kann 

der Mitgliedsbeitrag auch über die Ermäßigung hinaus noch stärker reduziert werden. 

Dazu wendest du dich an unsere Vertrauensperson Henning Franzen unter 

henning.franzen@web.de. Wenn er der Reduzierung zustimmt, teilt er dies - ohne 

Nennung der Gründe – der Mitgliederverwaltung mit. 

 

➢ Fördermitglieder und ruhende Mitglieder  

 

Der Förderbeitrag für eine ruhende Mitgliedschaft beträgt 24 € jährlich, zu zahlen ist der 

Betrag bis Ende Januar. Ruhende Mitglieder sind Personen, die schon mitgesungen 

haben und für ein oder mehrere Projekte aussetzen wollen, aber irgendwann später 

wieder aktiv mitsingen wollen. Sie bleiben entsprechend auch in den Chorverteilern.  
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Regelungen bei Änderungen des Status im laufenden Jahr:  

 

➢ Bei Neueintritt während eines Kalenderjahres:  
 

Man zahlt bei Eintritt in den Chor den Beitrag für den laufenden Monat und für die 

restlichen Monate des Jahres.  
 

Beispiel: S. möchte im Monat April Mitglied im Chor werden. Der zu zahlende Beitrag für 

das laufende Jahr beträgt 9x20 € = 180 € und sollte unmittelbar nach Eintritt gezahlt 

werden. 

 

➢ Bei Austritt während eines Kalenderjahres:  
 

Wenn dies gewünscht wird, erhält man die Beiträge für die restlichen Monate des Jahres 

zurück. Das kontoverwaltende Mitglied ist hierzu bitte direkt zu kontaktieren. 

 

➢ Ein aktives Mitglied möchte während des Jahres ein ruhendes Mitglied werden:  
 

Der Beitrag für die restlichen Monate reduziert sich entsprechend auf 2 € pro Monat. Zu 

viel gezahlte Beiträge werden auf Wunsch zurückgezahlt.  
 

Beispiel: W. hat Anfang des Jahres den vollen Mitgliedsbeitrag von 240 € bezahlt. Ab Juni 

will sie ruhendes Mitglied werden. Auf Wunsch werden ihr (20-2) x 6 € = 108 € für die 

verbleibenden 6 Monate zurückgezahlt. Das kontoverwaltende Mitglied ist hierzu bitte 

direkt zu kontaktieren. 

 

➢ Ein ruhendes Mitglied möchte während eines Jahres wieder aktiv werden:  
 

Man zahlt in den restlichen Monaten des Jahres den regulären bzw. ermäßigten Beitrag 

vermindert um 2 € pro Monat. Auf diese Weise wird der bereits gezahlte Förderbeitrag auf 

den höheren Beitrag für aktive Sängerinnen und Sänger angerechnet.  
 

Beispiel: D. ist ruhendes Mitglied und überweist im Januar den Förderbeitrag 24 €. Im 

September steigt sie wieder voll, wodurch sich der monatliche Beitrag auf 20 € erhöht. 

Der zusätzlich zu zahlende Betrag ist dann (20-2) x 4 € = 72 € für die verbleibenden vier 

Monate und sollte unmittelbar nach der Statusänderung gezahlt werden. 

 

Berlin, 03. April 2024 

 

Der Vorstand studiosi cantandi Berlin 

 


